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Anzahl Vorlehrverhältnisse in Vorlehrbetrie-
ben  
 

MBA-Vorgabe 110.90.900.1 

Zu regelnder Sachverhalt 

Berechnung der maximalen Anzahl Vorlehrverhältnisse in einem reinen Vorlehrbetrieb (kein Lehr-

betrieb)   

Geltungsbereich 

ABB, SF, ABS 

Inhalt 

Vorlehrbetriebe, welche keine Bildungsbewilligung als Lehrbetrieb haben, erhalten auf Gesuch hin 
eine Bildungsbewilligung als Vorlehrbetrieb durch die Abteilung Betriebliche Bildung (Art. 18a  Abs. 1 
Bst. b BerV). 

Diese Bildungsbewilligung gilt für den Beruf mit der Haupttätigkeit des Vorlehrbetriebs. 

Will der Betrieb in anderen Berufsfeldern Vorlernende einstellen, braucht es zusätzliche Bewilligun-
gen. 

Die maximale Anzahl Vorlehrverhältnisse wird wie folgt ermittelt: 

Das Total der Stellenprozente der Fachpersonen des entsprechenden Berufs (EBA-Beruf, wenn vor-
handen, ansonsten EFZ) wird mit den Vorgaben der Bildungsverordnung verglichen. Sieht die BiVo 
vor, dass pro vollzeitliche Fachkraft ein Lehrverhältnis abgeschlossen werden kann, gilt dies analog 
auch für die Vorlehre. Die Berechnung weiterer Vorlehrverhältnisse leitet sich aus den Bildungsver-

ordnungen ab. 

Weist der Vorlehrbetrieb aufgrund des Besuches vor Ort, der Rückmeldungen der Berufsfachschu-

len und der Vorlernenden resp. deren gesetzliche Vertretung eine sehr gute Ausbildungsqualität 

auf, so können – analog zu den Lehrbetrieben – zusätzliche Vorlehrverhältnisse bewilligt werden 

(Art. 27 BerV). 

Aspekte 

Mit dieser Vorgabe wird sichergestellt, dass der Vorlehrbetrieb die erforderliche Begleitung und An-
leitung der Vorlernenden wahrnimmt und dadurch die Qualität der beruflichen Vorbildung gewähr-
leistet ist. 

Ist dies nicht gewährleistet, kann die Bildungsbewilligung entzogen werden (Art. 21 Abs.1 Bst. d 

BerV).  

Rechtsgrundlagen 

Art. 18a Abs. 1 Bst. b, Art. 21 Abs. 1 Bst. d und Art. 27 BerV 

Weitere Grundlagen / Rahmenbedingungen 

Bildungsverordnungen des SBFI zur beruflichen Grundbildung 

Informationen und Vorgaben für den Vorlehrbetrieb  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/brueckenangebote/vorlehre/Betriebe.html
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